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Avacon AG (27.03.2018) 

 

 
 
 
 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis auf die im Plangebiet befindliche 110 kV Hochspannungsleitung 

wird gemäß § 5 Abs. 4 BauGB nachrichtlich übernommen und in der Plankarte 

textlich aufgeführt. 

 

Zusätzlich erfolgen entsprechende Hinweise in der Begründung zur FNP-Änderung, die 

dann im Rahmen der nachfolgenden Erschließungsplanung und Bauausführung zwin-

gend zu beachten sind.  

 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck
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zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zur 
FNP-Änderung aufgeführt.  
 
Die aufgeführten Hinweise beziehen sich auf die nachfolgende Erschließungsplanung 
und sind dort entsprechend zu berücksichtigen. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht 
kein weiterer Handlungsbedarf.  
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zu 3.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 
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Deutsche Telekom AG (15.03.2018) 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zur FNP-

Änderung aufgeführt. 

 

Die Hinweise sind im Rahmen der nachfolgenden Baugenehmigung, Bauausführung 

und Erschließungsplanung zu beachten.  
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zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Erschlie-

ßungsplanung durch die Bauherren berücksichtigt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck
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EnergieNetz Mitte GmbH (04.05.2018) 

 
 
 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis auf die im Plangebiet befindlichen Stromversorgungsleitungen 
wird gemäß § 5 Abs. 4 BauGB nachrichtlich übernommen und in der Plankarte 
textlich aufgeführt. 
 
Zusätzlich erfolgen entsprechende Hinweise in der Begründung zur FNP-Änderung, die 
dann im Rahmen der nachfolgenden Erschließungsplanung und Bauausführung zwin-
gend zu beachten sind.  
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zur 

FNP-Änderung aufgeführt.  

 

Die aufgeführten Hinweise beziehen sich auf die nachfolgende Erschließungsplanung 

und sind dort entsprechend zu berücksichtigen. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht 

kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Anlage 
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Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (19.04.2018) 

 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt:  

 

Die Einzeichnung der Verkehrsfläche (Kreisverkehr) wird als unverbindlich gekenn-

zeichnet. Zusätzlich soll mit der Erstellung eines Verkehrsgutachtens durch entspre-

chende verkehrliche Nachweise geprüft werden, ob und zu welchem Zeitpunkt ein Aus-

bau des bestehenden Knotenpunktes der L 3285 / Vor dem Polstück erfolgen soll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanja Nusch
Rechteck
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zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren 

wie folgt berücksichtigt: 

 

Es erfolgt im Rahmen eines Verkehrsgutachtens ein Leistungsfähigkeitsnachweis für 

den Knoten L 3285 / Vor dem Polstück in Form einer Verkehrsabschätzung mit Ver-

kehrsverteilung. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind im weiteren Bauleitplanver-

fahren sowie auf bei der nachfolgenden Erschließungsplanung entsprechend zu berück-

sichtigen.  

 

Verwiesen wird zudem auf die nachfolgende Ebene der Erschließungsplanung. Entspre-

chende erforderliche bauliche und verkehrliche Maßnahmen sind mit Hessen Mobil und 

der Gemeinde Lahnau abzustimmen.  

 
 
zu 3.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
In Form eines Verkehrsgutachtens wird die Anbindung und Ausgestaltung geprüft und 
entsprechend mit Hessen Mobil abgestimmt. Hier ist ein Abstimmungstermin mit der 
Gemeinde Lahnau und Hessen Mobil vorgesehen.  
 
 
zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Kosten, die im Zusammenhang mit der Anbindung des Plangebietes an die L 3285 
sind seitens der Gemeinde zu tragen.  
 
 
zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die für die Knotenpunktgestaltung benötigten Flächen sind bereits im Vorentwurf des  
Bebauungsplanes als Verkehrsflächen dargestellt. Werden zum Entwurf des Bebau-
ungsplanes weitere Verkehrsflächen benötigt, werden diese mit in den Bebauungsplan 
aufgenommen.  
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zu 7.: Dem Hinweis wird entsprochen. 
 
Entlang der Landesstraße L3285 sind bereits Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt festge-
setzt. 
 
 

zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und gemäß § 5 Abs. 4 BauGB 

nachrichtlich übernommen und in der Plankarte textlich aufgeführt sowie mit in 

die Textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes aufgenommen. 

 

Die aufgeführten Hinweise beziehen sich auf die nachfolgende Ebene der Baugenehmi-

gung und sind dort entsprechend zu berücksichtigen. Auf Ebene der Bauleitplanung 

besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 
 
zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
zu 10.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Sie werden für die nachfolgenden Planungsebenen als Hinweis in die Begründung auf-
genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanja Nusch
Rechteck
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IHK Dillenburg und Wetzlar (09.04.2018) 

 

 
 
 
 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
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Kreisausschuss des LDK, Amt für den ländlichen Raum (08.05.2018) 

 

 
 
 
 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Flächenverbrauch sowie die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen 
sind Themen, mit denen sich im vorliegenden Bauleitplanverfahren auseinander gesetzt 
werden muss (§ 1a Abs.2 Satz 4 BauGB).  
 
 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
 
Die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen stellt für die Bauleitplanung 
grundsätzlich erhebliche Schwierigkeiten dar, denn der Flächenverbrauch soll gemäß 
den gesetzlichen Vorgaben insgesamt reduziert werden. Bei der Auswahl der Aus-
gleichsflächen wurde darauf geachtet, dass keine umfangreichen landwirtschaftlichen 
Flächen für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch genommen werden.  

 
 
zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der zur FNP-Änderung 
aufgenommen. 
 
Das Regierungspräsidium Gießen hat in ihrer Stellungnahme vom 20.04.2018 der vor-
gelegten Fläche grundsätzlich zugestimmt, wenn den Maßgaben der Zielabweichungs-
entscheidung vollständig nachgekommen wird. Aufgrund der Lage des Gebietes sind die 
Belange des Klimaschutzes besonders zu beachten. Aus diesen Gründen werden im 
Westen des Gebietes umfangreiche Bereiche ausgewiesen, die nicht bebaut werden 
dürfen (u.a. Wildtierkorridor). Zum Entwurf werden weitere eingriffsminimierende Maß-
nahmen zum Klimaschutz geprüft und festgesetzt. 
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zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zur 
FNP-Änderung entsprechend ergänzt.  
 
Der nachvollziehbare Bedarf an Gewerbeflächen und die Abarbeitung der Belange der 
Landwirtschaft werden zum Entwurf des hier vorliegenden Bebauungsplanes vorge-
nommen (u.a. durch eine Alternativendiskussion).  
 
Unter Abwägung aller Belange hält die Gemeinde Lahnau jedoch an der Ausweisung 
der gewerblichen Bauflächen fest, da der Bedarf für örtliche Handwerksbetriebe und 
somit für die Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze im ländlichen Raum ein 
ebenfalls gewichtiges städtebauliches Argument für die Ausweisung und die Inan-
spruchnahme von lw. Flächen darstellt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tanja Nusch
Rechteck
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Kreisausschuss des LDK, Bauen und Wohnen (08.05.2018) 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Untere Bauaufsichtsbehörde 

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Immissionsschutz 

 
zu 2.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.  
 
 

Untere Denkmalschutzbehörde  

 
zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zum Entwurf des Bebauungsplanes und zur FNP-Änderung werden weitere archäologi-
sche Untersuchungen durchgeführt. Das Landesamt für Denkmalpflege und hessenAr-
chäologie hat in Ihrer Stellungnahme vom 02.05.2018 die Erstellung eines Archäologi-
schen Gutachtens gemäß § 20 Abs. 1 Satz 2 HDSchG gefordert 
 
 
 
 
 
 
 

Tanja Nusch
Rechteck
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Kreisausschuss des LDK, Brandschutz (11.04.2018) 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 2.: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der 
Begründung zur FNP-Änderung aufgeführt.  
 
Adressat für die Hinweise ist die nachfolgende Erschließungsplanung und Bauausfüh-
rung, sodass auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbe-
darf besteht. 
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zu 3: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der 
Begründung zur FNP-Änderung aufgeführt.  
 
Adressat für die Hinweise ist die nachfolgende Erschließungsplanung und Bauausfüh-
rung, sodass auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbe-
darf besteht. 
 
 
zu 4: Der Hinweis wird übernommen und textlich aufgeführt. 
 
Adressat für die Hinweise ist die nachfolgende Erschließungsplanung und Bauausfüh-
rung, sodass auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbe-
darf besteht. 
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Kreisausschuss des LDK, Gesundheitsamt (29.03.2018) 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.  
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Kreisausschuss des LDK, Umwelt, Natur und Wasser (17.04.2018) 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

Natur- und Landschaftsschutz 

 

 

zu 1.: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen und wie 
folgt berücksichtigt:  
 
Die Ausweisung einer Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel Extensivgrünland dient  
als Ausgleichsfläche, da landwirtschaftliche Fläche in Grünland umgewandelt wird und 
für Natur und Landschaft eine ökologische Aufwertung geschaffen wird. Der Wildtierkor-
ridor wird verbreitet, indem die Parzelle des landwirtschaftlichen Weges an die tatsäch-
lich vorhandene Größe des Weges in den Örtlichkeiten angepasst wird. Insgesamt ist die 
Breite eines Wildtierkorridors für die Ausbreitung der Artenvielfalt entscheidend. Je brei-
ter der Wildtierkorridor ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich in seinem 
Inneren eine ökologisch stabile Zone mit eigenen kleinklimatischen Verhältnissen und 
wenigen Störungen von außen entwickeln kann. 
 
 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Artenliste in den Textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan beinhaltet Laub-
bäume 2. Ordnung mit entsprechenden Angaben zur Höhenentwicklung. Bei der Pflan-
zung der Bäume ist darauf zu achten, dass diese eine Höhe von mindestens 2 Metern 
haben.  
 
 
 
 
 



 Auswertung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB 
 
 
 

  ________________________________________________________________  
 FNP-Änderung im Bereich des Bebauungsplan „Vor dem Polstück IV“ im  
                                                                                                                                                      OT. Waldgirmes 

25 

 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
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zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
In Abstimmung mit dem RP Gießen (ONB) erfolgt auch aufgrund der Lage des Regen-
rückhaltebeckens im Landschaftsschutzgebiet die Aufnahme einer naturnahen Gestal-
tung des Regenrückhaltebeckens.  
 
 

Wasser- und Bodenschutz 

 
zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist bereits unter Kapitel 4.2 in 
der Begründung zur FNP-Änderung aufgeführt. 
 
 
zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der zur FNP-Änderung 
werden weitere Hinweise zur Abwasserentsorgung aufgenommen. 
 
Im Rahmen des Entwässerungskonzeptes werden in der Begründung zur FNP-
Änderung weitere Hinweise zur Abwasserentsorgung aufgenommen.  
 
 
zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Eine Abstimmung des Entwässerungskonzeptes erfolgt mit der Unteren Wasserbehörde 
beim Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreis. 
 
 
zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und werden im Umweltbericht 
aufgeführt. 
 
Die Ausführungen im Umweltbericht werden durch die eingeführte Arbeitshilfe „Kompen-
sation des Schutzgutes Boden in der Bauleitplanung nach BauGB“ ergänzt.  
Die Hinweise aus dem Umweltbericht zum Schutzgut Boden sind im Rahmen der Er-
schließungsplanung und Bauausführung zu beachten.  
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zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
zu 11.: Dem Hinweis wird entsprochen. 
 
Zum vorhandenen Gewässer (Längenbach) ist im Bebauungsplan bereits ein Gewässer-
randstreifen von 10 m ausgewiesen.  
 
 
zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Im Rahmen der Gestaltung des RRB kann auch ein Ausgleich und die Renaturierung 
des angrenzenden Grabens mit genutzt werden.  
 
 
zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die aufgeführten Anregungen und Hinweise 1-12 werden zum Entwurf des Bebauungs-
planes und zur FNP-Änderung entsprechend abgearbeitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanja Nusch
Rechteck
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Landesamt für Denkmalpflege, Abt. Archäologie (02.05.2018) 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
zu 1.: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen und auf der Plankarte und 
in der Begründung zur FNP-Änderung als Hinweis aufgeführt. 
 
 
zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Vorfeld des Bauantrages und im Zuge des weiteren Verfahrens (Entwurf) des Bebau-
ungsplanes sowie FNP-Änderung in diesem Bereich wird ein entsprechendes Archäolo-
gisches Gutachten beauftragt. Entsprechende Hinweise werden in der Begründung zur 
FNP-Änderung aufgeführt.  
 
 
zu 3.: Den Anregungen wird entsprochen. 
 
Eine geophysikalische Prospektion wird vor weiteren Planungsschritten beauftragt und 
durchgeführt. Weitere Hinweise werden in der Begründung zur FNP-Änderung über-
nommen. 
 
 
zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Auswertung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB 
 
 
 

  ________________________________________________________________  
 FNP-Änderung im Bereich des Bebauungsplan „Vor dem Polstück IV“ im  
                                                                                                                                                      OT. Waldgirmes 

28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanja Nusch
Rechteck
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Magistrat der Stadt Wetzlar (15.03.2018) 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 3.: Die Anregungen und Hinweise werden bei der weiteren Planung wie folgt 
berücksichtigt: 
 
In Form eines Verkehrsgutachtens wird die Anbindung und Ausgestaltung geprüft und 
entsprechend mit Hessen Mobil abgestimmt. Hier ist ein Abstimmungstermin mit der 
Gemeinde Lahnau und Hessen Mobil vorgesehen. Bezüglich der Entwicklungsabsichten 
der Stadt Wetzlar werden unterschiedliche Erschließungsvarianten erörtert. 
 
 
zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Wildtierkorridor wird verbreitet, indem die Parzelle des landwirtschaftlichen Weges 
an die tatsächlich vorhandene Größe des Weges in den Örtlichkeiten angepasst wird. 
Insgesamt ist die Breite eines Wildtierkorridors für die Ausbreitung der Artenvielfalt ent-
scheidend. Je breiter der Wildtierkorridor ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass sich in seinem Inneren eine ökologisch stabile Zone mit eigenen kleinklimatischen 
Verhältnissen und wenigen Störungen von außen entwickeln kann. Inwieweit die Belan-
ge des Freiraumcharakters nach Westen auf Wetzlarer Gemarkung erweitert werden 
kann, soll in Abstimmung mit der Stadt Wetzlar erörtert werden.  
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zu 5.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 
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Naturschutzverbände des Lahn-Dill-Kreises und der Stadt Wetzlar  

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
zu 1.: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die vorliegende Planung des Gewerbegebietes Polstück IV sieht im südwestlichen Plan-
bereich eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft vor. Diese hat sowohl einen Zweck als Kalt- und Frisch-
raumkorridor als auch als Wildtierkorridor zwischen Lahnau und Wetzlar. 
Dieser Freihaltungsbereich beträgt 40 m und wird noch um die Wegeparzelle verbreitert, 
da diese in den Örtlichkeiten deutlich kleiner als die tatsächliche Parzelle in den Katas-
tergrundlagen ist.  
 
 
zu 2.: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
An der bisherigen Ausweisung des Wildtierkorridors wird bis auf eine kleinere Verbreite-
rung um die nicht in Anspruch genommene Wegeparzelle fest gehalten. Die Breite des 
Wildtierkorridors ist entscheidend für die Ausbreitung der Artenvielfalt. Je breiter der 
Wildtierkorridor ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich in seinem Inneren 
eine ökologisch stabile Zone mit eigenen kleinklimatischen Verhältnissen und wenigen 
Störungen von außen entwickeln kann. Inwieweit die Belange des Freiraumcharakters 
nach Westen auf Wetzlarer Gemarkung erweitert werden kann, soll in Abstimmung mit 
der Stadt Wetzlar erörtert werden.  
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zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Für das vorliegende Plangebiet ist nur die Renaturierung des Längenbachs im Planbe-
reich vorgesehen.  
 
 
zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Gemeinde Lahnau hat bereits im Rahmen des Interkommunalen Gewerbegebietes 
Naunheimer Straße mit der Stadt Wetzlar ein Zielabweichungsantrag von den Zielen des 
Regionalplans Mittelhessens 2010 durchgeführt. Mit dem Ergebnis, dass der Gemeinde 
Lahnau die jetzt zur Beplanung vorliegende Fläche zugebilligt wurde.  
 
Neben der grundsätzlichen Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege im Zuge der weiteren Planungen kann mit dem geplanten Standort im 
Zusammenhang mit den naturräumlichen und lokalklimatischen Gegebenheiten schließ-
lich auch den Anforderungen an eine Bebauung innerhalb des Kaltluftentstehungsgebie-
tes im Bereich des Längenbaches Rechnung getragen werden, da das geplante Gewer-
begebiet hinsichtlich Lage und Umfang entsprechend der Ergebnisse eines Klimagut-
achtens1 aus dem Jahr 2009 ausgestaltet werden soll und dabei insbesondere durch die 
Lage und Anordnung der geplanten Gewerbeflächen sowie die Ausweisung von ergän-
zenden Grünflächen eine Beeinträchtigung der lokalklimatischen Verhältnisse (Kaltluf-
tentstehung und -abfluss) nicht erwarten lässt. Darüber hinaus erfolgte eine vertiefende 
umweltfachliche Bewertung im Rahmen des Umweltberichts zur Strategischen Umwelt-
prüfung (SUP) zum Interkommunalen Gewerbegebiet Naunheimer Straße mit der Stadt 
Wetzlar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  Stadt Wetzlar und Gemeinde Lahnau, Klimagutachten Interkommunales Gewerbegebiet Wetz-

lar-Lahnau, Büro für Umweltbewertung und Geoökologie, Dr. rer. nat. H. Ernstberger, 35396 
Gießen-Wieseck, März 2009. 
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Regierungspräsidium Gießen, Dez. 32 (20.04.2018) 

 
 
 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

Obere Landesplanungsbehörde 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Planung 

wie folgt berücksichtigt: 

 

Die aufgeführten Maßgaben des gemeinsamen Zielabweichungsverfahrens der Stadt 

Wetzlar und der Gemeinde Lahnau vom 08.03.2012 vom Regionalplan Mittelhessen 

2010 werden in den Bebauungsplan sowie in die Änderung des Flächennutzungsplanes 

in diesem Bereich aufgenommen.  

 
 
zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren 
wie folgt beachtet: 
 
Die ursprüngliche Tauschfläche nordöstlich des Sport- und Festplatzes in Dorlar wird im 
wirksamen FNP als Gewerbefläche dargestellt und ist im Rahmen des Bauleitplanverfah-
rens im Zuge der FNP-Änderung als landwirtschaftliche Fläche dargestellt gewesen. 
Allerdings ist die Fläche „Am Römerlager“ aufgrund der hohen Nachfrage der dort an-
sässigen Betriebe und der Alternativlosigkeit wieder erneut als gewerbliche Baufläche in 
Planung. Die bisherige Tauschregelung von Flächen muss daher mit dem Dez. 31 beim 
RP erneut abgestimmt werden. 
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zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Ein Abstimmungstermin mit Hessen Mobil zur verkehrlichen Anbindung und zum Ver-
kehrsknotenpunkt wird stattfinden und die Ergebnisse werden in den Entwurf eingearbei-
tet.  
 

 

Grundwasser, Wasserversorgung  

 

zu 4.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz  

 

zu 5.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Kommunales Abwasser, Gewässergüte  

 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle, Altlas-

ten, Bodenschutz  

 

zu 7.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 
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zu 8.: Die Hinweise werden im Umweltbericht aufgeführt. 

 

Im Zuge der nachfolgenden Planungsebenen gilt es die entsprechenden Hinweise zu 

beachten.  

 

 

Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanalgen 
 

zu 9.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

 

Im Rahmen des nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren bzw. der Erschließungspla-
nung sind die vorgebrachten Anregungen und Hinweise nachzuweisen.  
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Immissionsschutz II  

 

zu 10.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 
 

 

Bergaufsicht  

 

zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Landwirtschaft  

 

zu 12.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Obere Naturschutzbehörde 

 

zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Die Anregung auf die Lage des Regenrückhaltebeckens im Landschaftsschutzgebietes 

„Auenverbund Lahn-Dill“ wird zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren wie 

folgt berücksichtigt: 

 

Die Planung wird dahingehend überarbeitet, dass im Bebauungsplan sowie zur FNP-

Änderung in diesem Bereich eine Festsetzung zur naturnahen Gestaltung des Regen-

rückhaltebeckens aufgenommen wird. 

Zum zweiten Verfahrensschritt (Entwurf) wird bei der Oberen Naturschutzbehörde des 

RP Gießens ein entsprechender Antrag auf Entlassung des Regenrückhaltebeckens aus 

dem Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Lahn-Dill“ gestellt. 

 
 

Obere Forstbehörde 

 

zu 14.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen 
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Bauleitplanung  

 

zu 15.: Die nachfolgenden Regelungen gemäß BauGB-Novelle 2017 werden bei der 
vorliegenden Bauleitplanung beachtet. 
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